BMBF- Fördermaßnahme 
„Nationales Netzwerk Computational Neuroscience – 
Bernstein Zentren für Neurotechnologie“
07. März 2007

Leitfaden für Antragsteller

Die Projektskizzen sollen einen Umfang von 15 Seiten (+ Anhang) nicht überschreiten (DIN A4, Schriftgröße 12pt, 1.5-zeilig). Sie sollen in 15 Exemplaren (doppelseitig) sowie einmal in elektronischer Form (pdf-Datei, CD-ROM) vorgelegt werden. In Hinsicht auf die Begutachtung durch ein international besetztes Gremium wird die Abfassung der Projektskizzen in englischer Sprache empfohlen. 
Antragsgliederung

1. Deckblatt 

a. Titel / Thema des Antrags 

b. Verbundkoordinator (mit vollständiger Dienstanschrift) 

c. Kooperationspartner (beteiligte Gruppen / Einrichtungen inkl. verantwortlicher Projektleiter)

d. Beantragte Laufzeit in Jahren, geplanter Zeitpunkt des Förderbeginns 

2. Zusammenfassung (jeweils max. 1 Seite) 

3. Stand der Forschung (inkl. Literaturverzeichnis)

4. Eigene Vorarbeiten (inkl. Literaturverzeichnis)

5. Fragestellung / Ziel des Vorhabens

6. Arbeitsprogramm

7. Finanzierungsplan (inkl. Darstellung des Eigenbeitrags der Antragsteller)
8. Darstellung der Mechanismen zum Technologietransfer
9. Konzepte zur langfristigen und nachhaltigen Etablierung der Zentren

10. Konzepte zur Nachwuchsförderung

11. Beitrag zu Struktur und Vernetzung innerhalb des Nationalen Netzwerk für Computational Neuroscience

Anhang
Der Anhang soll enthalten:
· Darstellung der Projektleiter, inkl. Liste der 10 wichtigsten Veröffentlichungen der letzten 5 Jahre, laufende Drittmittelvorhaben mit Titel, Förderer und Umfang (max. 2 Seiten pro Teilprojektleiter)
· Verbindliche Zusageschreiben der beteiligten Institutionen über den Eigenbetrag der Antragsteller auf entsprechendem Formblatt (z.B. Übernahme von Professuren)
Der Anhang soll nicht dazu dienen, den Umfang der max. 15-seitigen Projektskizze zu verlängern (z.B. durch Auslagerung des Literaturverzeichnisses).
Formblatt:
Ergänzung zum Antrag im Rahmen der Förderrichtlinien 
„Nationales Netzwerk Computational Neuroscience – Bernstein Zentren für Neurotechnologie“
I. Informationen zur Antragstellung

Gemäß der BMBF-Förderrichtlinien „Nationales Netzwerk Computational Neuroscience – Bernstein Zentren für Neurotechnologie“ vom 07.03.2007 ist eine der Voraussetzungen für die BMBF-Förderung des beantragten Bernstein Zentrums für Neurotechnologie, dass die Hochschule die im Rahmen der Fördermaßnahme eingerichtete(n) Professur(en) / Juniorprofessur(en) nach Auslaufen der BMBF-Förderung übernimmt (Personen unabhängige Verpflichtung).

Außerdem sind Personen, die nach dem in der BMBF-Förderrichtlinie dargelegten Verfahren berufen worden sind, auf mindestens gleichwertige Dauerstellen zu übernehmen (Personen bezogene Verpflichtung). Diese Verpflichtung besteht auch bei Juniorprofessor(inn)en; bei deren / dessen negativer Evaluierung durch die Berufungskommission bzw. den wissenschaftlichen Beirat des Zentrums kommt alternativ zur Weiterbeschäftigung auch die Neuausschreibung und –besetzung der Juniorprofessur in Betracht.
Aus Gründen der Rechtsklarheit und -sicherheit und angesichts der Bedeutung dieser Frage für die Förderentscheidung ist im Rahmen des Antrages durch rechtsverbindliche Unterschrift zu bestätigen, dass die Antrag stellende Hochschule nach Auslaufen der BMBF-Förderung entsprechend verfahren wird.

Soweit die Hochschule dieser Verpflichtung nicht nachkommt, kann die Zuwendung widerrufen und zurückgefordert werden.

II. Rechtsverbindliche Erklärung der Antrag stellenden Hochschule

Hiermit wird bestätigt, dass die vorstehenden Aspekte bekannt sind und die Hochschule 

· den Fortbestand der vom BMBF geförderten Professur (en) / Juniorprofessur(en) nach Auslaufen der BMBF-Förderung und 

· die Weiterbeschäftigung der dort tätigen Professor(inn)en / Juniorprofessor(inn)en auf mindestens gleichwertigen Dauerstellen

sicherstellen wird.

Die Personen bezogene Verpflichtung zur Weiterbeschäftigung besteht auch bei Juniorprofessor(inn)en; bei deren / dessen negativer Evaluierung durch die Berufungskommission bzw. den wissenschaftlichen Beirat des Zentrums kommt alternativ zur Weiterbeschäftigung auch die Neuausschreibung und –besetzung der Juniorprofessur in Betracht.
Soweit erforderlich, ist diese Erklärung mit dem Land abgestimmt worden. 

……………………


……………………………………………………………

Ort, Datum



Rechtsverbindliche Unterschrift der Hochschulleitung
